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Die Gemeindeverfaſſung.
(Erſter Artikel.

Wenn es wahr iſt, daß der Staat ſich hauptſäch-
lich in drei Stufen auferbaut: dem Einzelnen und der
Familie, der Gemeinde, dem Staaksganzen, ſo leuchtet
die Wichtigkeit einer guten Geſetzgebung für die Ge
meinde, welche am Staate ein mehr ſelbſtändiges Glied
iſt, als der Kreis oder die Provinz, ohne Weiteres ein.
Die Geſammtheit der Gemeinden bildet das Material,
welches durch die Hebel der Centralverwaltung in Be

wegung geſetzt wird t irerſt der Centralverwaltung das Daſein geben. Dieſen
gegliederten Zuſammenhang der einzelnen Gemeinden
mit der Staatsregierung nicht zu ſtraff und nicht zu
ſchlaff zu machen und ſenen eine freie und lebenskräf
tige Selbſtändigkeit zu geben, ohne die Staatseinheit
durch trotzige Staaten im Staate zu gefährden: das iſt
die große und ſchwierige Aufgabe der Geſetzgebung. Es
ſind deshalb bei einer Gemeindeordnung namentlich drei
Punkte ins Auge zu faſſen: Die demokratiſche Grund
lage, die Kontrole von Oben, und das was zwiſchen
dieſen beiden Polen liegt die Verwaltungsbehörden mit
ihren Pflichten und Rechten.

Zwar beſitzt Preußen in den Städteordnungen von
1808 und 1831 eine Gemeindeverfaſſung, welche für
eine abſolute Monarchie das Mögliche leiſtet und
man kann ſagen trotz dieſer den Keim und die Weiſ
ſagung der konſtitutionellen Verfaſſung für den ganzen

ſo wie umgekehrt die Gemeinden E

Staat in ſich barg; allein einestheils entbehren, mit
Ausnahme von Rheinland und Weſtphalen, die kleineren
Gemeinden (die Dörfer) einer ſolchen Verfaſſung, ande
rentheils ſtellt die neuere Zeit andere Forderungen an
die genannten Städteordnungen, von denen außerdem
die des Jahres 1831 im Vergleich mit der von 1808
einen Rückſchritt von der freien Selbſtändigkeit zur Be

tels gemacht hat. Obgleich ſich in der jüngſtvergange-
nen Zeit viele Stimmen zu Gunſten der alten Städte
ordnungen erhoben wir erinnern z. B. an den Städte
tag zu Elbing ſo konnten doch die Unbefangenen unter
ihnen nicht umhin, zu erklären, daß die Gemeinde auf
einer breiteren Grundlage zu erbauen ſei, namentlich da
der Staat ſelbſt dieſen Grundſatz zu dem ſeinigen ge
macht hatte.

Die Regierung wie die Nationalverſammlung er
kannten bald, daß die wichtigſten Staatsgeſetze keinen
Halt haben würden wenn der Unterbau der Gemeinde
verfaſſung fehlte. Deshalb ließ das Miniſterium einen

indeordr saxbei em 54Mitglieder der Linken in der Nationalverſammlung un
term 10. Auguſt d. J. einen andern entgegenſtellten-
Beide weichen durch Aufhebung des Unterſchiedes zwi
ſchen Bürgern und Schutzverwandten, durch Verwerfung
oder Minderung des Cenſus, durch die Wahl des Ma
giſtrates, durch deſſen größere Abhängigkeit von den Ge
meindevertretern u. ſ. w. zu Gunſten der Demokratie
und der Selbſtverwaltung weſentlich von den Städte-
ordnungen ab, ſind aber auch eben ſo weſentlich von
einander ſelbſt unterſchieden. Während der Entwurf der
54 alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten den Urver
ſammlungen der ſtimmfähigen Gemeindeglieder zur Be
ſchlußnahme vorlegt, gibt der Entwurf der Regierung
den Gemeindebehörden eine größere Gewalt in die Hän
de; während jener den Beamten der Gemeinde auch in
Betreff der Zeitdauer und der Penſion eine gewiſſe
Stütze verleiht, will dieſer eine ſolche Vergünſtigung
nicht gelten laſſen; während jener die Controle der Ge
meinde durch die vorgeſetzten Behörden mehr ſtufenweis
von unten nach oben ſteigen läßt, bringt dieſer die Ge
meinde durch den Staatsanwalt mit den oberſten Staats
behörden in eine mehr unmittelbare Verbindung; wäh
rend jener die Wahlfähigkeit der Gemeindeglieder an
einen Eenſus knüpft, ſchreibt dieſer gar keinen CEenſus

Hormundung der Staatsregierung, von der Demokratie vor während jener den Gemeindevorſtand (Magiſtrat)
der perſönlichen Geltung zur Ariſtokratie des Geldbeu durch den Gemeinderakh (Stadtverordneten) aus deſſen



S e
Mitte gewählt ſein läßt, überträgt dieſer die Wahl der
Gemeindeverſammlung.

Das dürften die hauptſächlichſten Unterſchiede zwi
ſchen dem Entwurfe der Regierung und dem der Linken
ſein. Wenn wir nun nach unſerem Urtheile aus beiden
das Zweckmäßige herausnehmen wollen, ſo iſt es noth
wendig die einzelnen Vorſchläge in einer beſtimmten
Reihenfolge zu prüfen. Wir wollen mit Uebergehung
der Beſtimmungen welche den Kreis und den Bezirk
betreſfen, den Stoff in folgende Fächer vertheilen

Die Gemeinde in ihren Urwählern, mit deren Pflich-
ten und Rechten 2) Die Gemeindebehörden, und zwar
a) der Gemeinderath, der Gemeindevorſtand, beide
nach ihrer Wahl, ihren Pflichten und Befugniſſen
3) Die Staatskontrole oder die Stellung der Gemeinde
nach oben.

I. Die Gemeinde in ihren Urwahlern, mit
deren Pflichten und Rechten. Zunächſt iſt hier von
Bedeutung für den bisherigen Zuſtand daß beide Ent
würfe die Beſtimmung enthalten es ſoll jeder Ein
wohner, mit Ausnahme der aktiven Militär
perſonen, und jedes Grundſtück zu einer Ge
meinde gehören, der E. d. R. in 83., der E.
d. L. in K. 4. Hiernach müſſen alſo in Zukunft Do
mänen, Nittergüter u. ſ. w., ſofern ſie nicht ſelbſt eine
ſolche bilden können, einer Gemeinde einverleibt werden,
und es hören die auf der bisherigen Trennung beruhenden
Vorrechte auf. Auch wir halten dieſe Beſtimmung für
nothwendig und den alten Zuſtand für unverträglich
mit den demokratiſchen Grundſätzen des Staatslebens,
welche durch die Nevolukion zur Geltung gekommen ſind
Einer Gemeinde nicht anzugehören, darf fortan kein Vor
zug, keine Ehre ſein; ihr angehören iſt eine Forderung
Der gleichen Stellung aller Staatsbürger. Damit ſteht
in engſter Verbindung die Nothwendigkeit, den alten
Unterſchied zwiſchen ſogenannten Bürgern
und Schutzverwandten aufzuheben, wie dies der
E. d. R. in F. 3 ausdrücklich, der E, d. L. ſtillſchwei
gend durch Nichterwähnung thut. Hieraus ergiebt
ſich ferner, daß die Kaufgelder für das Bürger
recht, welche bisher von Demjenigen gezahlt werden
mußten, welcher einen gewiſſen Grundbeſitz oder ein ge
wiſſes beſteuertes Einkommen hakte, in Wegfall kommen.
Eine andere Frage iſt, ob nicht zum Erſatz dafür An
zugsgelder zu entrichten ſind. Dies führt wiederum
zu der allgemeinen Beſtimmung darüber wer zu den
Gemeindelaſten und in welchem Grade beizuſteuern
habe. Beide Entwürfe machen jeden Einwohner zur
Tragung der Gemeindelaſten verbindlich 4 des Einen,
H. 8 des Anderen), ohne jedoch die Steuerpflichtigen nä
her zu bezeichnen. Nach unſerem Dafürhalten hat Je
der an den Gemeindelaſten zu tragen, welcher im wei
teſten Sinne ſelbſtändig iſt, d. h. ein eignes Hausweſen
führt oder eine durch ihn ſelbſt verwaltete Einnahme
hat, falls nämlich ſein Einkommen eine gewiſſe Höhe
erreicht.

dieſen Bedingungen Beiträge zur Gemeindekaſſe leiſten,

vielleicht auch Dienſtboten, deren viele, da man Woh-
nung und Koſt in Anſchlag bringen muß zu 100 bis
120 Thalern jährlichen Einkommens geſchätzt werden
können. Daß der Beitrag dieſer Leute ſehr gering ſein
müßte, verſteht ſich von ſelbſt. IJndirekt haben ſie, reſp.
ihre Herrſchaften, in den mahl- und ſchlachtſteuerpflich-
tigen Orten zu der Gemeindekaſſe bereits geſteuert; auch
ſind ſie durch den zwangsweiſen Ankauf von Geſindebü-
chern wenigſtens da zur Tragung der Gemeindelaſten
herangezogen geweſen, wo die Polizei Kommunalangele
genheit war. Die Beiträge zu Gemeindezwecken um
faſſen aber außer Geldleiſtungen auch perſönliche Lei
ſtungen, wie dies bis jetzt namentlich bei Wegebauten,
Grabenhebungen u. ſ. w. auf den Dörfern der Fall war,
wo ſelbſt Wiktwen herangezogen wurden und die Um
wandlung in Geld nicht wohl thunlich iſt. Jn dieſelbe
Klaſſe gehört auch für die größeren Städte der Dienſt
in der Bürgerwehr, welchen wir als eine Gemeindelaſt
betrachten nachdem er durch das Geſetz aufgehört hat,
eine Gemeindeluſt zu ſein. Demnach ſind wir
wiederholen es in dieſem umfaſſenden Sinne alle
Diejenigen zur Dragung der Gemeindelaſten verpflichtet,
welche bei einer gewiſſen Leiſtungsfähigkeit, entweder an
perſönlichen oder Geldkräften, auf eigene Rechnung aus
ſelbſtgewonnenen Einnahmen ein Hausweſen führen,
wobei Koſt und Wohnung bei Anderen ſo betrachtet
werden, als würden ſie von dem Koſtgänger u. ſ. w.
ſelbſt verwaltet, damit z. B. zwiſchen einem Geſellen,
der in Koſt iſt, und einem anderen, der zufällig in die
ſer Lage ſich nicht befindet kein ungerechter Unterſchied
eingeführt werde. Jedoch ſind Koſt und Wohnung un
ter die unbeſteuerten Gegenſtände inſofern zu rechnen,
als nach ihrem Abzuge und dem Abzuge für andere noth
wendige Lebensmittel die Einkünfte ein reines Einkom
men übrig laſſen, für welches ein zu beſteuerndes Mini
mum feſtgeſetzt wird. Darnach würde z. B. auch der
Fall zu bemeſſen ſein, wo ein Sohn als Geſelle bei dem
Vater arbeitet, wenn man es nicht vorzieht, den Meiſter
nach der Zahl ſeiner in Koſt und Wohnung befindlichen
Geſellen zu beſtenern. Als Grundſatz iſt jedoch überall
feſtzuhalten, daß nur ein ſolches Einkommen beſteuert
werden darf, welches außer dem nothwendigen Lebens
und Geſchäftsunterhalte einen Ueberſchuß abwirft, und
nicht direkt aus der Gemeindekaſſe ſelbſt bezogen wird.

Beide Entwürfe weichen in der Beſtimmung dar
über welches die Erforderniſſe eines ſtimmfähigen Ur
wählers oder Gemeindegliedes ſein ſollen, bedeutend
von einander ab, und möchte hierin einer der erheblich
ſten Streitpunkte zwiſchen beiden liegen. Gemeinde
wähler ſind nach 9. 8. des Entw. d. R. alle
Männer welche die in 9. 5 bezeichneten Eigenſchaften
Wohnſitz in der Gemeinde ſeit 1 Jahre, Vollendung

des 21. Lebensjahres Vollbeſitz der bürgerlichen Rechte)
und 1) in Gemeinden von weniger als 2500 Einwoh
nern entweder Grundbeſitz im Werthe von mindeſtensDemnach würden z. B. auch Geſellen er 200 Dhlrn. oder ein reines Einkommen von 150 Thlrn.,

in Gemeinden von 2500 bis 5000 Einwohnern ent
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weder Grundbeſitz im Werthe von 300 Thlrn,, oder ein
reines Einkommen von 175 Thlrn., 3) in Gemeinden
von 5000 und mehr Einwohnern entweder Grundbeſitz
im Werthe von 500 Thlrn. oder ein reines Einkommen
von 200 Shlrn. haben. Der Grundbeſitz muß in der
Gemeinde belegen ſein. Der Grundbeſitz und das Ver
mögen der Frau wird dem Manne, der Grundbeſitz und
das Einkommen der minderfährigen, in väterlicher Ge
walt ſtehenden Kinder dem Vater angerechnet. Für
diejenigen Gemeinden in welchen hiernach die Zahl der
Wähler nicht die Hälfte aller männlichen Einwohner,
die das 21. Lebensjahr vollendet haben, erreichen würde,
hat der Bezirksausſchuß die vorerwaähnten Sätze des
Grundvermögens und des Einkommens in gleichem Ver

S 86
anzugehen; daß es für ihn kränkend ſein müſſe, deshalb
der Abſtimwung ſich zu enthalten daß manche öffentli
che Unterſtützung nur vorübergehend ſet; daß verſchämte
Arme mit den öffentlichen auf gleicher Stufe ſtünden

daß z. B. penſionirte Beamte, welche keinen Penſions
beitrag gezahlt, kaum von anderen Almoſengenoſſen zu
unterſcheiden ſeien daß wenn dieſe ein Recht auf Un
terſtützung beanſpruchen, auch Nichtbeamte daſſelbe Recht
hätten u. ſ. w. Wir dürfen das Gewicht ſolcher Ge

gengründe nicht verkennen, und glauben daher dieſer
Frage, welche weſentlich eine Geld oder Cenſusfrage iſt,
von einer anderen Seite beſſer beikommen zu können.

Dies iſt aber die Frage, ob die Stimmfähigkeit
in Gemeindeſachen auch von dem Beſitze eines ge

hältniß ſo weit zu ermäßigen, daß die Hälfte ſener Zahl wiſſen Vermögens oder Einkommens abhängig
erreicht wird. Der Entwurf der 51 ſetzt in 9. 10 feſt ſein ſoll oder nicht Der E. d. R. ſagt Ja, der E. d. L.Die Gemeindeverſammlung Urwähler) beſteht aus Nein. Erſterer fordert zum Mindeſten 200 Thlr. Grund
allen großjährigen Mitgliedern der Gemeinde männli- beſitz oder 150 Thlr. jährlichen Einkommens.
chen Geſchlechts, welche mindeſtens ein halbes Jahr in
der Gemeinde wohnen und nicht in Folge rechtskräftigen
richterlichen Urtheils der bürgerlichen Rechte entbehren.
Der E. d. L. gibt über das Jahr der Großjahrig
keit keine nähere Auskunft wir haben indeß Grund
anzunehmen daß er das vollendete 24. Jahr meint,
welches wir aus mehrfachen Rückſichten als den Anfang
der Großjährigkeit beibehalten zu ſehen wuünſchen. Daß
die geſetzliche Unbeſcholtenheit zu dem Erforderniß
eines Urwählers gemacht iſt, unterliegt keinem Beden
ken dagegen aber könnte man fragen, ob nicht die
Selbſtändigkeit zu fordern ſei, ſo daß z. B. groß
jährige Söhne, welche noch im väterlichen Hauſe in Ar
beit mit Koſt ſind, Dienſtboten, welche keine vollſtän
dige eigene Haushaltung haben u. ſ. w., ausgeſchloſſen
wären. Wir könnnen nur rathen, dieſe beſondere Be
ſchränkung ganz fallen zu laſſen, namentlich da auch das
Wahlgeſetz für unſere Nationalverſammlung vom S.
April d. J. darauf verzichtet hat, und die obige Be
ſtimmung über die Verpflichtung zur Tragung der Ge
meindelaſten an die Stelle tritt.

Wenn nun der E. d. R. ein Jahr, der E. d. L.
ein halbes Jahr Aufenthalt in der Gemeinde
fordert, ſo erklären wir uns ohne Bedenken für dieſe
letztere Beſtimmung, weil wir darin keinen Nachtheil
erblicken, und die Zahl der Wahlunfähigen nicht unnö
thiger Weiſe vermehren wollen.

Sind Empfänger von öffentlichem Almoſen
auszüſchließen? Aus dem Entwurfe der Regierung
ſcheint hervorzugehen, daß wenigſtens öffentliche Almoſen
genoſſen nicht ſtimmfähig ſind, da anzunehmen iſt, die
Gemeinde werde an Jnhaber von 200 Thaler Grundbe
ſitz oder 150 Thaler jährlichen Einkommens keine m
terſtützung verabreichen, während nach dem E. d. L. alle
Almoſengenoſſen, wenn ſie die übrigen Bedingungen er
füllen, Urwähler ſind. Man kann für dieſe Beſtimmung
geltend machen, daß ein ehrenwerther und um das Ge
meindeweſen wohl verdienter Einwohner ohne ſein Ver

Hier ver
mögen wir zunächſt nicht einzuſehen, warum gerade
Grün dbeſitz erforderlich ſein ſoll, da ja in vielen Fäl
len Mobiliar und Kapitalbeſitz dieſelbe Geltung hat,
und wenn man will, dem Beſitzer daſſelbe Jntereſſe für
die Gemeinde einflößt. Da es außerdem eine ziemlich
willkürliche Beſtimmung iſt, 200 Thlr. Grundbeſitz einem
Einkommen von fährlich 150 Thalern gleichzuſetzen, und
es nicht ſowohl auf den Geldbeutel an ſich, als viel
mehr darauf ankommt, was Einer für die Gemeinde
und ſie für ihn iſt, ſo würden wir die Stimmfähigkeit
nicht von dem materiellen Beſitze, ſondern davon abhän

i S rägt.Die Verpflichtung zu denſelben kann aber eine verſchie
dene ſein, und entweder in Geldbeiträgen oder in per
ſönlichen Dienſtleiſtungen u. ſ. w. beſtehen. Zu den zu
letzt erwähnten iſt auch der Dienſt in der Bürgerwehr
zu rechnen da wir dieſe weſentlich als eine Gemeinde
angelegenheit betrachten. Wir ſetzen hierbei voraus, daß
die Verzehrſteuer mit ihren Kommunalzuſchlägen, alſo
dieſe indirekte Steuer aufgehoben und eine direkte ein
geführt ſei, etwa in Form der auf dem Lande beſtehen
den Staats Klaſſenſteuer. Die Einwohner ſind deshalb
nach ihrem Einkommen abzuſchätzen, und die Geldbei
träge zu den Gemeindelaſten ſo zu beſtimmen, daß ein
niedrigſter Satz, etwa von 1 Sgr. für den Monat, feſt
geſtellt wird. Wer dieſen oder einen anderen Satz frei
willig zahlt, ohne abgeſchätzt zu ſein, hat das Recht
eines Gemeindewählers, wenn er es nicht ſchon durch
andere Leiſtungen beſitzt. Wer aber nicht einmal dieſen
niedrigſten Satz zahlen will oder kann, von dem iſt an
zunehmen daß er nicht fähig iſt, die Rechte eines voll
berechtigten Bürgers auszuüben; dem können wir nicht
das Recht zugeſtehen, Uber den Geldbeutel ſeiner zah
lenden Mitbürger zu verfügen. Die Verwaltung der
Einnahmen und Ausgaben iſt aber bekanntlich das vor
nehmſte Stück unter den Gemeindeangelegenheiten. Wer
Rechte üben will, muß auch Pflichten tragen. Das ſagt
uns einfach das Ehrgefühl. Wahrlich, ein ſolcher Cen

ſchulden genöthigt ſei, die Gemeinde um ein Almoſen ſus iſt kein Druck, den die „Geldſäcke“ ausüben er iſt
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ein Ehrenpunkt auch für den weniger Bemittelten.
Auf dieſe Weiſe vermeiden wir die zu künſtlichen Be
ſtimmungen des Regierungsentwurfes, welcher für den
Fall, daß die Zahl der beſteuerten Gemeindewähler nicht
die Hälfte aller männlichen Einwohner erreicht die das
24. Lebensjahr vollendet haben, anderweitige Anordnun
gen trifft, für welche ſich nur ſchwer ein gerechter Maß
ſtab dürfte ausfindig machen laſſen. Demnach wäre

ſtimmberechtigter Gemeindewähler jeder
männliche Einwohner, welcher das 25. Le
bensjahr vollendet, die bürgerlichen Eh-
ren durch richterlichen Spruch nicht verlo
ren hat, in der Gemeinde ſeit einem halben
Jahre wohnt und zu den Gemeindelaſten
beiträgt.

Dies ſind, wenn man für die Gemeinde den Staat ſetzt,
nach unſerem Dafürhalten auch die Bedingungen von
welchen das Stimmrecht des ſtaatsbürgerlichen Urwäh-
lers abhängig zu machen iſt. Es iſt aber dafür Sorge
zu tragen, daß die Urwählerſchaft im Staate mit der
in der Gemeinde übereinſtimmend ſei.

Haſemann.

Der Preußenverein.
Nachſtehende Berichtigung iſt uns mit Bezug anf

einen in Nr. 5 unſeres Blattes abgedruckten Artikel
zugegangen. Wir theilen dieſelbe um ſo bereitwilli-
er mit als Berichtigungen dieſer Art uns im Jn
tereſſe der Sache nur willkommen ſein können. Wir
hoffen daß damit dieſer Corardenſtreit ſeine Erledi
gung finden wird. Einige Abkürzungen wird der
Herr Einſender mit dem Mangel an Raum entſchul-
digen.

Die Redaktion.

Halle, den 17. October 1848.

Herr Redacteur!
Jn Nr. 5 des konſtitutionellen Bürgerblattes befindet ſich über

den Halleſchen Preußen Verein eine Nachricht, die Wahres und Fal
ſches mit einander vermengt. Sie geſtatten deshalb wohl eine Be
xichtigung dieſes Artikels, um eine gerade in jetziger Zeit nur un
angenehme und ſchädliche Mißſtimmung, die zwiſchen dem konſtitk,
Club und dem konſtit. Preußen Vereine möglicherweiſe deshalb
entſtehen könnte, im Keime zu unterdrücken.

Der ekwähnte Artikel bemerkt, daß als in der Verſammlung
vom 7. October vorgeſchlagen worden ſei, das Bürgerblatt zum
Organ auch des Preußenvereins zu machen der Vorſchlag des
halb aber abgelehnt worden wäre, „weil daſſelbe zu demokratiſch
ſei. Weder in der Sitzung vom 7. October noch in irgend einer
Vorſtandsſiung iſt jedoch hiervon auch nur das Geringſte geſpro
chen worden. Als das Bürgerblatt von einigen Vorſtandsmitglle
dern in Vorſchlag gebracht wurde konnte man nicht weiter darauf
eingehen weil mit Hrn. Dr. Tieftrunk wegen des Hall. Kuriers
bereits abgeſchloſſen war. Der Berichterſtatter findet einen wei
tern Beweis für die undemokratiſche Geſinnung des Pr. V. in dem
Umſtande daß der Verein „auf Vorſchlag des Prof, Leo aus ſei
nem Abzeichen die deutſchen Farben durchaus verbannt habe. Allein

Der bezügliche Artikel ſtand zu dem konſtitutionellen Club in

keinerler Beziehung Die Redaction.
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auch dieſe Sache verhält ſich anders Viele Vereinsmitglieder hatten
längſt ſchon ein Abz ichen gewunſcht; der Vorſtand einigte ſich hier
auf dahin ein Abzeichen zu empfehlen welches die preußiſchen und
deutſchen Farben in ſich vercinigte. Als nun in der Verſ. vom 7.
Octor. der Vorſitzende Prof Eiſelen die Meinung des Verſtandes
ausgeſprochen erhob ſich Stud. Müller und verlangte ein rein preu
ßiſches Abzcichen, weil man die deutſchen Farben beſchimpft habe.
E. Kayſer wies jedſch darauf hin, wie wir uns durch den
Schimpf den cinige Buben auf die deutſchen Farben geworfen
durchaus nicht beſtimmen laſſen dürften, das ſchwarz voth goldene
Vanner ſelber zu ſchmähen und zu verlaſſen er müßte mit Entſchie
denheit feſthalten an der deutſchen Geſinnung die der Verein ſelbſt
bisher immer vertreten habe. vbenſo ſprach Diſſelhof mit edler
Begeiſterung für die ſchw. roth gold. Farben und als derſelbe un
erbrochen wurde erklärte Tiſchlermeiſter Ludwig in kräftigen Wor
en er werde als alter preußiſcher Krieger, der für Preußen und
Deutſchland gekämpft und gelitten, nun und nimmermehr von den
deutſchen Farben laſſen ſeitdem ſie ſelbſt vom Könige an enom
men wären dürfe ſie kein Preuße verſchmähen. Gegen ihn ſpra
chen Secr. Hupe und Stud. Münnich. Als hiermit der Streit hef
riger zu werden drohte, indem ſich nun auch frühere Redner für
Deutſchland und deſſen Farben erhoben nahm P. Leo das Wort
und ſprach die Meinung aus, man könnte, wie dies ja auch bei dem
Militär eingeführt ſei, die deutſche und preuß. Cocarde neben
cinander tragen eine Cocarde ſei ein milikäriſches Abzeichen und
dies könnte unmöglich 5 Farben in ſich vereinigen er ſchlüge vor,
daß die deutſchen Farben beibehalten würden daß aber da man
nun einmal ein beſonderes Abzeichen verlange den preuß. Farben
eine dritte auch preuß. Farbe, die Orange zugefügt würde. Dieſe
Farbe wäre eine preußiſche ſeit dem großen Churfürſten, der eine ora
Niſche Prinzeſſin zu Gemahlin genommen Drange hätte ſich ſeitdem
bei uns in den Ordensbändern erhalten. Dieſer Vorſchlag, nach
welchem keineswegs alſo die deutſchen Farben verworfen werden,
fand die Zuſtimmung der Verſammlung

Carl Kaiſer stud.
Vorſtandsmitglied des Preußen Vereins

Vermiſchtes.
Wir erleben Sonderbares in unſerer Zeit. „Ab

ſchaffung aller Conduitenliſten“ war eine der erſten For
derungen, welche nach der mächtigen Umwälzung des Mär-
zes von allen, die ſich zur liberalen Partei rechneten, ge
ſtellt wurden. Aber die demokratiſche Partei, die ſich doch
das Non plus ultra aller Freiſinnigkeit dünkt, iſt plötzlich
anderer Meinung geworden ſie hält die „Conduitenli
ſten für äußerſt zweckmäßig und veröffentlicht jetzt eine
„Conduitenliſte aller Abgeordneten in Berlin Mit ge
wiſſenhafter Genauigkeit werden jedem Abgeordneten ſeine
Abſtimmungen, wie ſonſt den Aſſeſſoren ihre Relationen,
nachgezählt, auch eine beſondere Columne für „Mißtrauens
vota (on Vertrauensvota ſchweigt man natürlich), etwa
wie weiländ bei den Profeſſoren über die Recenſionen ihrer
Schriften angelegt. Ja, Alles wiederholt ſich doch im Le
ben Wir dächten den unglückſeligen Polizeiſtagat auf ewig
begraben zu haben aber die kleine Raupe hatte ſich doch
nur Lerpuppt und ein ſchönrer Schmetterling iſt dafür zum
Vorſchein gekommen

Druck und Verlag von Ed. Heynemann in Halle
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